
Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Sevim Dağdelen, Zaklin Nastic,
Ali Al-Dailami, Andrej Hunko und der Fraktion DIE LINKE.
– Drucksache 20/6529 –

Die Ausbildung ausländischer Streitkräfteangehöriger als Instrument deutscher 
Außenpolitik

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Die Ausbildung ausländischer Streitkräfteangehöriger wie im Rahmen des 
Lehrgangs Generalstabs-/Admiralstabsdienst International (LGAI) an der Füh-
rungsakademie der Bundeswehr (FüAkBw) in Hamburg ist ein Instrument 
deutscher Außenpolitik, genauer gesagt der militärischen Ausbildungshilfe 
(www.bundeswehr.de/de/organisation/weitere-bmvg-dienststellen/fuehrungsa
kademie-der-bundeswehr/lgai-trifft-hauptstadtpresse-163814). Die Frage nach 
der jeweiligen Nationalität und der Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer an der Ausbildung an der FüAkBw beantwortete die Bundesregierung 
bislang nicht öffentlich, sondern lediglich als „VS (Verschlusssache) – Nur für 
den Dienstgebrauch“. Begründet wurde dies damit, dass die „Kenntnisnahme 
der Informationen durch Unbefugte […] für die Interessen der Bundesrepublik 
Deutschland nachteilig sein“ könne und darüber hinaus „die Informationen bei 
einer Veröffentlichung dazu geeignet“ seien, „das Wohl und die Sicherheit so-
wohl ausländischer als auch deutscher Streitkräfteeinrichtungen und Streit-
kräfteangehöriger und die Sicherheitsinteressen anderer Staaten zu gefährden 
(Antwort zu Frage 1 auf Bundestagsdrucksache 19/26309).

Während der LGAI der Vorbereitung von Stabsoffizieren aus Nicht-NATO-
Mitgliedstaaten auf Verwendungen im Generalstabs- bzw. Admiralstabsdienst 
und auf Aufgaben in Höheren Stäben – insbesondere im integrierten Bereich – 
sowie in ausgewählten Generalstabs- bzw. Admiralstabsverwendungen dienen 
soll (www.bundeswehr.de/de/organisation/weitere-bmvg-dienststellen/fuehrun
gsakademie-der-bundeswehr/nationale-und-internationale-stabsoffizierausbild
ung/generalstabs-admiralstabsdienst-international), geht es beim Lehrgang 
Generalstabs-/Admiralstabsdienst National (LGAN) für Offiziere, die auf Ein-
ladung der Bundesrepublik Deutschland aus anderen NATO-Staaten teilneh-
men, um Planungen auf strategischer, operativer und taktischer Ebene und 
zweckmäßige Analysen und Empfehlungen zu sicherheitspolitischen Frage-
stellungen (www.bundeswehr.de/de/organisation/weitere-bmvg-dienststellen/f
uehrungsakademie-der-bundeswehr/nationale-und-internationale-stabsoffizier
ausbildung/generalstabsdienst-admiralstabsdienst-national-lgan).
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Von den von 2010 bis 2020 an den verschiedenen Bildungs- und Ausbildungs-
einrichtungen der Bundeswehr ausgebildeten 7 885 Angehörigen ausländi-
scher Streitkräfte waren 2 144 aus Drittländern, also aus Staaten, die weder 
der NATO noch der EU angehören. Das entspricht einem Anteil von ca. 
27,2 Prozent. Die Verteilung ist analog zu den Angehörigen ausländischer 
Streitkräfte insgesamt. Die meisten Angehörigen aus Drittländern wurden an 
Einrichtungen der Teilstreitkraft Heer (1 093), der Teilstreitkraft Marine (314) 
und der Teilstreitkraft Luftwaffe (78) ausgebildet (Antworten zu den Fra-
gen 2 ff. auf Bundestagsdrucksache 19/26309).

Keine Kenntnisse hat die Bundesregierung allerdings laut eigener Aussage 
über mögliche spätere Beteiligungen vormals an der FüAkBw aus- und fort-
gebildeter Angehöriger ausländischer Streitkräfte an Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit, Kriegsverbrechen, der Niederschlagung demokratischer Be-
wegungen, Verstößen gegen humanitäres Völkerrecht bzw. Völkerstrafrecht 
oder militärischen Putschversuchen. Auch Fragen darüber, ob von ihnen je-
mand dieser Vergehen beschuldigt und bzw. oder verurteilt wurde, kann die 
Bundesregierung nicht beantworten (Antworten zu den Fragen 5 f. auf Bun-
destagsdrucksache 18/13265). Allerdings prüfe die Bundesregierung ihr be-
kannte Sachverhalte regelmäßig darauf hin, ob durch die Bundeswehr ausge-
bildete Soldatinnen und Soldaten betroffen sind (Antworten zu den Fra-
gen 18 f. auf Bundestagsdrucksache 19/26309).

V o r b e m e r k u n g  d e r  B u n d e s r e g i e r u n g
Der durch die Fragestellung auf Ausbildungsfragen angewandte Begriff „Dritt-
länder“ wird in der Antwort auf alle Staaten angewandt, die weder der NATO 
noch der EU angehören.
In den Tabellen werden zur besseren Lesbarkeit die dreistelligen Abkürzungen 
für Staatennamen gemäß ISO-3166 verwendet.
Die Bundesregierung ist nach sorgfältiger Abwägung zu der Auffassung ge-
langt, dass im Hinblick auf das Staatswohl eine Beantwortung der Fragen 9, 12, 
15, 18, 21 und 24 nicht offen erfolgen kann. Die Einstufung als Verschluss-
sache mit dem Geheimhaltungsgrad „VS – Nur für den Dienstgebrauch“ ist im 
vorliegenden Fall in Hinblick auf das Staatswohl erforderlich. Nach § 2 Ab-
satz 2 Nummer 4 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum materiellen Ge-
heimschutz (Verschlusssachenanweisung, VSA) vom 10. August 2018 sind 
Informationen, deren Kenntnisnahme durch Unbefugte für die Interessen der 
Bundesrepublik Deutschland oder eines ihrer Länder nachteilig sein können, 
entsprechend einzustufen.
Eine zur Veröffentlichung bestimmte Antwort der Bundesregierung auf diese 
Fragen ist dazu geeignet die Sicherheit sowohl ausländischer als auch deutscher 
Streitkräfteeinrichtungen und -angehöriger und die Sicherheitssinteressen ande-
rer Staaten zu gefährden.

 1. Trifft es zu, dass das Auswärtige Amt (AA) und das Bundesministerium 
der Verteidigung (BMVg) entscheiden, mit welchen Ländern Deutsch-
land zur Ausbildung ausländischer Streitkräfteangehöriger zusammen-
arbeitet und dafür eine Liste hinsichtlich der Länder erstellen, die jähr-
lich aktualisiert wird (www.dw.com/de/ausl%C3%A4ndische-offiziere-l
ernen-von-der-bundeswehr/a-17337891)?

Das Bundesministerium der Verteidigung legt jährlich fest, welchen Staaten 
außerhalb von NATO und EU (im Folgenden als Partnerstaaten bezeichnet) im 
Rahmen der Militärischen Ausbildungshilfe (MAH) Ausbildungsplätze ange-
boten werden sollen und zugewiesen werden dürfen.
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 2. Welche Länder haben das AA und BMVg seit 2020 von der Kooperation 
bezüglich der Ausbildung ausländischer Streitkräfteangehöriger ausge-
schlossen?

Im Rahmen der MAH sind rund 80 Partnerstaaten festgelegt, denen Ausbil-
dungsplätze angeboten werden sollen und zugewiesen werden dürfen. Die übri-
gen rund 115 Staaten erhalten keine MAH, können jedoch Ausbildungsunter-
stützung beantragen. Diese ist abhängig von den verfügbaren Ausbildungskapa-
zitäten und einer sicherheitspolitischen Entscheidung. Länder werden folglich 
nicht ausgeschlossen, sondern u. U. sicherheitspolitisch neu priorisiert.

 3. Hat die Bundesregierung Kenntnisse, dass die Vorstellung, über die Aus-
bildung ausländischer Streitkräfteangehöriger Rechtsstaatlichkeit zu ver-
breiten, „eine Illusion und noch nie nachgewiesen worden“ ist (www.d
w.com/de/ausl%C3%A4ndische-offiziere-lernen-von-der-bundeswehr/a-
17337891), und wenn ja, welche?

Die Bundesregierung äußert sich nicht zu hypothetischen Fragestellungen.

 4. Welche Kenntnisse hat die Bundesregierung inzwischen über die mög-
liche spätere Beteiligung welcher vormals an der FüAkBw aus- und fort-
gebildeter Angehöriger ausländischer Streitkräfte an

a) Verbrechen gegen die Menschlichkeit,

b) Kriegsverbrechen,

c) Niederschlagung demokratischer Bewegungen,

d) Verstößen gegen humanitäres Völkerrecht bzw. Völkerstrafrecht, 
oder

e) militärischen Putschversuchen (bitte jeweils unter Angabe des betrof-
fenen Landes und des Jahres beantworten)?

Die Bundesregierung hat keine Kenntnis über die mögliche spätere Beteiligung 
von vormals an der Führungsakademie der Bundeswehr aus- und fortgebildeten 
Angehörigen ausländischer Streitkräfte an Verbrechen gegen die Menschlich-
keit, Kriegsverbrechen, Niederschlagung demokratischer Bewegungen, Verstö-
ßen gegen humanitäres Völkerrecht bzw. Völkerstrafrecht oder militärischen 
Putschversuchen, die über die Antwort der Bundesregierung auf die Schrift-
liche Frage 64 des Abgeordneten Dr. Rainer Kraft auf Bundestagsdrucksache 
19/23047 hinausgeht.

 5. Hat die Bundesregierung inzwischen Kenntnisse, ob vormals an der 
FüAkBw aus- und fortgebildete Angehörige ausländischer Streitkräfte 
von nationalen oder internationalen Gerichten wegen einem der in 
Frage 4 genannten Vergehen beschuldigt bzw. verurteilt wurden (bitte 
unter Angabe der Nationalität, des Ausbildungsjahres, der Ausbildungs-
inhalte und der jeweiligen juristischen Beschuldigungen beantworten)?

Die Bundesregierung hat keine Kenntnis, ob vormals an der Führungsakademie 
der Bundeswehr aus- und fortgebildete Angehörige ausländischer Streitkräfte 
von nationalen oder internationalen Gerichten wegen einem der zu Frage 4 ge-
nannten Vergehen beschuldigt bzw. verurteilt worden sind, die über die Ant-
wort der Bundesregierung auf die Schriftliche Frage 64 des Abgeordneten 
Dr. Rainer Kraft auf Bundestagsdrucksache 19/23047 hinausgeht.
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 6. Welche Kenntnisse hat die Bundesregierung inzwischen über die mög-
liche spätere Beteiligung welcher vormals an weiteren Bildungs- und 
Ausbildungseinrichtungen als auch in Truppenteilen und anderen Dienst-
stellen der Bundeswehr aus- und fortgebildeter Angehöriger ausländi-
scher Streitkräfte an

a) Verbrechen gegen die Menschlichkeit,

b) Kriegsverbrechen,

c) Niederschlagung demokratischer Bewegungen,

d) Verstößen gegen humanitäres Völkerrecht bzw. Völkerstrafrecht, 
oder

e) militärischen Putschversuchen (bitte jeweils unter Angabe des betrof-
fenen Landes und des Jahres beantworten)?

Die Bundesregierung hat keine Kenntnis über die mögliche spätere Beteiligung 
von vormals an weiteren Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen als auch in 
Truppenteilen und anderen Dienststellen der Bundeswehr aus- und fortgebilde-
ten Angehörigen ausländischer Streitkräfte an Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit, Kriegsverbrechen, Niederschlagung demokratischer Bewegungen, Ver-
stößen gegen humanitäres Völkerrecht bzw. Völkerstrafrecht, oder militäri-
schen Putschversuchen, die über die Antwort der Bundesregierung auf die 
Schriftliche Frage 64 des Abgeordneten Dr. Rainer Kraft auf Bundestagsdruck-
sache 19/23047 hinausgeht.

 7. Hat die Bundesregierung inzwischen Kenntnisse darüber, ob vormals an 
weiteren Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen als auch in Truppen-
teilen und anderen Dienststellen der Bundeswehr aus- und fortgebildete 
Angehörige ausländischer Streitkräfte von nationalen oder internatio-
nalen Gerichten wegen eines dieser Vergehen beschuldigt und bzw. oder 
verurteilt wurden (bitte unter Angabe der Nationalität, des Ausbildungs-
jahres, der Ausbildungsinhalte und der jeweiligen juristischen Beschuldi-
gungen beantworten)?

Die Bundesregierung hat keine Kenntnis, ob vormals an weiteren Bildungs- 
und Ausbildungseinrichtungen als auch in Truppenteilen und anderen Dienst-
stellen der Bundeswehr aus- und fortgebildete Angehörige ausländischer Streit-
kräfte von nationalen oder internationalen Gerichten wegen einem der zu Frage 
4 genannten Vergehen beschuldigt bzw. verurteilt worden sind.

 8. Wie prüft die Bundesregierung regelmäßig, ob durch die Bundeswehr 
ausgebildete Soldatinnen und Soldaten von nationalen oder internatio-
nalen Gerichten wegen eines der in Frage 4 genannten Vergehen beschul-
digt bzw. verurteilt wurden (Antworten zu den Fragen 18 f. auf Bundes-
tagsdrucksache 19/26309)?

Auf die Antwort der Bundesregierung der Abgeordneten Sevim Dağdelen Fra-
ge 133 auf Bundestagsdrucksache 19/26646 wird verwiesen.
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 9. Welchen nationalen Streitkräften gehörten bzw. gehören die seit 2016 an 
der FüAkBw ausgebildeten ausländischen Streitkräfteangehörigen je-
weils an (Antwort zu Frage 1 auf Bundestagsdrucksache 18/13265; bitte 
entsprechend dem Ausbildungsjahr getrennt nach Lehrgängen unter An-
gabe der jeweils konkreten Nationalität auflisten)?

Auf die Vorbemerkung der Bundesregierung und die als „VS – Nur für den 
Dienstgebrauch“ eingestufte Anlage wird verwiesen.*

10. Wie viele Angehörige ausländischer Streitkräfte wurden seit 2021 ins-
gesamt an den jeweiligen Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen der 
Teilstreitkraft Heer

a) Offiziersschule des Heeres,

b) Offiziersanwärter-Bataillon 1,

c) Ausbildungszentrum Infanterie,

d) Ausbildungszentrum Munster,

e) Ausbildungszentrum Pioniere,

f) Ausbildungszentrum Technik Landsysteme und

g) Vereinte Nationen Ausbildungszentrum der Bundeswehr

ausgebildet (bitte entsprechend den Jahren auflisten, vgl. Antwort zu Fra-
ge 2 auf Bundestagsdrucksache 19/26309)?

Seit 2021 wurden insgesamt 541 Angehörige ausländischer Streitkräfte an den 
nachgefragten Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen der Teilstreitkraft Heer 
ausgebildet. Die Gesamtzahl verteilt sich wie folgt.

Ausbildungs-
einrichtung 2021 2022 2023 Anmerkung

a) 11 115 21
b)  0   0  0 Truppenteil zum 30.09.2020 aufgelöst
c)  4 137  2 Ausbildungseinrichtung zum 01.04.2021 

umbenannt.
d) 42  75  8 Ausbildungseinrichtung zum 01.04.2021 

umbenannt.
e) 40  34  4 Ausbildungseinrichtung zum 01.04.2021 

umbenannt.
f) 10  17  8 Ausbildungseinrichtung zum 01.04.2021 

umbenannt.
g)  2  11  0

* Das Bundesministerium der Verteidigung hat die Antwort als „VS – Nur für den Dienstgebrauch“ eingestuft. Die Ant-
wort ist im Parlamentssekretariat des Deutschen Bundestages hinterlegt und kann dort von Berechtigten eingesehen 
werden.
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11. Wie viele Angehörige der seit 2021 insgesamt an den jeweiligen Bil-
dungs- und Ausbildungseinrichtungen der Teilstreitkraft Heer

a) Offiziersschule des Heeres,

b) Offiziersanwärter-Bataillon 1,

c) Ausbildungszentrum Infanterie,

d) Ausbildungszentrum Munster,

e) Ausbildungszentrum Pioniere,

f) Ausbildungszentrum Technik Landsysteme und

g) Vereinte Nationen Ausbildungszentrum der Bundeswehr

ausgebildeten ausländischen Streitkräfteangehörigen kamen aus Drittlän-
dern (alle Staaten, die weder der EU noch der NATO oder den NATO-
gleichgestellten Staaten angehören; bitte entsprechend den Jahren auflis-
ten, vgl. Antwort zu Frage 3 auf Bundestagsdrucksache 19/26309)?

Seit 2021 wurden insgesamt 121 Angehörige ausländischer Streitkräfte, deren 
Staaten nicht der EU, NATO oder den NATO-gleichgestellten Staaten angehö-
ren, an den nachgefragten Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen ausgebil-
det. Die Gesamtzahl verteilt sich wie folgt.

Ausbildungs-
einrichtung 2021 2022 2023 Anmerkung

a) 0 23 21
b) 0 0 0 Truppenteil zum 30.09.2020 aufgelöst
c) 0 7 2 Ausbildungseinrichtung zum 01.04.2021 

umbenannt.
d) 0 5 8 Ausbildungseinrichtung zum 01.04.2021 

umbenannt.
e) 11 5 4 Ausbildungseinrichtung zum 01.04.2021 

umbenannt.
f) 6 8 8 Ausbildungseinrichtung zum 01.04.2021 

umbenannt.
g) 2 11 0
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12. Wie viele Streitkräfteangehörige welcher ausländischen Streitkräfte aus 
Drittländern wurden seit 2021 an den jeweiligen Bildungs- und Ausbil-
dungseinrichtungen der Teilstreitkraft Heer

a) Offiziersschule des Heeres,

b) Offiziersanwärter-Bataillon 1,

c) Ausbildungszentrum Infanterie,

d) Ausbildungszentrum Munster,

e) Ausbildungszentrum Pioniere,

f) Ausbildungszentrum Technik Landsysteme und

g) Vereinte Nationen Ausbildungszentrum der Bundeswehr

ausgebildet (bitte entsprechend den jeweiligen Bildungs- und Ausbil-
dungseinrichtungen nach Jahren unter Angabe der Anzahl und Nationali-
tät auflisten, vgl. Bundestagsdrucksache 19/26309)?

Auf die Vorbemerkung der Bundesregierung und die als „VS – Nur für den 
Dienstgebrauch“ eingestufte Anlage wird verwiesen.*

13. Wie viele Angehörige ausländischer Streitkräfte wurden seit 2021 ins-
gesamt an der Offiziersschule der Luftwaffe der Teilstreitkraft Luftwaffe 
ausgebildet (bitte entsprechend den Jahren auflisten, vgl. Antwort zu 
Frage 5 auf Bundestagsdrucksache 19/26309)?

Seit 2021 wurden insgesamt 46 Angehörige ausländischer Streitkräfte an der 
Offizierschule der Luftwaffe (OSLw) ausgebildet. Die Gesamtzahl verteilt sich 
wie folgt.

Ausbildungs-
einrichtung 2021 2022 2023

OSLw 18 19 9

14. Wie viele Angehörige der seit 2021 insgesamt an der Offiziersschule der 
Luftwaffe der Teilstreitkraft Luftwaffe ausgebildeten ausländischen 
Streitkräfteangehörigen kamen aus Drittländern (bitte entsprechend den 
Jahren auflisten, vgl. Antwort zu Frage 6 auf Bundestagsdrucksache 
19/26309)?

Seit 2021 wurden insgesamt 18 Angehörige ausländischer Streitkräfte an der 
Offizierschule der Luftwaffe ausgebildet, deren Staaten kein Mitglied der 
NATO oder EU waren.

Ausbildungs-
einrichtung 2021 2022 2023

OSLw 8 10 0

* Das Bundesministerium der Verteidigung hat die Antwort als „VS – Nur für den Dienstgebrauch“ eingestuft. Die Ant-
wort ist im Parlamentssekretariat des Deutschen Bundestages hinterlegt und kann dort von Berechtigten eingesehen 
werden.
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15. Wie viele Streitkräfteangehörige welcher ausländischen Streitkräfte aus 
Drittländern wurden seit 2021 an der Offiziersschule der Luftwaffe der 
Teilstreitkraft Luftwaffe ausgebildet (bitte entsprechend nach Jahren 
unter Angabe der Anzahl und Nationalität auflisten, vgl. Antwort zu 
Frage 7 auf Bundestagsdrucksache 19/26309)?

Auf die Vorbemerkung der Bundesregierung und die als „VS – Nur für den 
Dienstgebrauch“ eingestufte Anlage wird verwiesen.*

16. Wie viele Angehörige ausländischer Streitkräfte wurden seit 2021 ins-
gesamt an den jeweiligen Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen der 
Teilstreitkraft Marine

a) Marineschule Mürwik,

b) Marineoperationsschule,

c) Marinetechnikschule,

d) Einsatzausbildungszentrum Schadenabwehr der Marine

ausgebildet (bitte entsprechend den Jahren auflisten, vgl. Antwort zu 
Frage 8 auf Bundestagsdrucksache 19/26309)?

Seit 2021 wurden insgesamt 689 Angehörige ausländischer Streitkräfte an den 
nachgefragten Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen der Teilstreitkraft 
Marine ausgebildet. Die Gesamtzahl verteilt sich wie folgt.

Ausbildungs-
einrichtung 2021 2022 2023 Anmerkung

a)  10  13 0
b)  90  72 5
c)   0   9 6
d) 228 256 0

17. Wie viele Angehörige der seit 2021 insgesamt an den jeweiligen Bil-
dungs- und Ausbildungseinrichtungen der Teilstreitkraft Marine

a) Marineschule Mürwik,

b) Marineoperationsschule,

c) Marinetechnikschule,

d) Einsatzausbildungszentrum Schadenabwehr der Marine

ausgebildeten ausländischen Streitkräfteangehörigen kamen aus Drittlän-
dern (alle Staaten, die weder der EU noch der NATO oder den NATO-
gleichgestellten Staaten angehören; bitte entsprechend der Jahre auflis-
ten, vgl. Antwort zu Frage 9 auf Bundestagsdrucksache 19/26309)?

Seit 2021 wurden insgesamt 98 Angehörige ausländischer Streitkräfte, deren 
Staaten nicht der EU, NATO oder den NATO-gleichgestellten Staaten angehö-
ren, an den nachgefragten Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen ausgebil-
det. Die Gesamtzahl verteilt sich wie folgt.

* Das Bundesministerium der Verteidigung hat die Antwort als „VS – Nur für den Dienstgebrauch“ eingestuft. Die Ant-
wort ist im Parlamentssekretariat des Deutschen Bundestages hinterlegt und kann dort von Berechtigten eingesehen 
werden.
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Ausbildungs-
einrichtung 2021 2022 2023 Anmerkung

a)  8 11 0 s. u.
b)  0  6 0 s. u.
c)  0  0 6 s. u.
d) 15 46 6 s. u.

18. Wie viele Streitkräfteangehörige welcher ausländischen Streitkräfte aus 
Drittländern wurden seit 2021 an den jeweiligen Bildungs- und Ausbil-
dungseinrichtungen der Teilstreitkraft Marine

a) Marineschule Mürwik,

b) Marineoperationsschule,

c) Marinetechnikschule,

d) Einsatzausbildungszentrum Schadenabwehr der Marine

ausgebildet (bitte entsprechend den jeweiligen Bildungs- und Ausbil-
dungseinrichtungen nach Jahren unter Angabe der Anzahl und Nationali-
tät auflisten, vgl. Antwort zu Frage 10 auf Bundestagsdrucksache 
19/26309)?

Auf die Vorbemerkung der Bundesregierung und die als „VS – Nur für den 
Dienstgebrauch“ eingestufte Anlage wird verwiesen.*

19. Wie viele Angehörige ausländischer Streitkräfte wurden seit 2021 ins-
gesamt an

a) der Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr Ham-
burg und

b) der Universität der Bundeswehr München

ausgebildet (bitte entsprechend den Jahren auflisten, vgl. Antwort zu 
Frage 11 auf Bundestagsdrucksache 19/26309)?

Seit 2021 wurden insgesamt 34 Angehörige ausländischer Streitkräfte an den 
nachgefragten Universitäten voll immatrikuliert. Die Gesamtzahl verteilt sich 
wie folgt.

Ausbildungs-
einrichtung 2021 2022 2023 Anmerkung

a) 11 7 0
b) 9 7 0

* Das Bundesministerium der Verteidigung hat die Antwort als „VS – Nur für den Dienstgebrauch“ eingestuft. Die Ant-
wort ist im Parlamentssekretariat des Deutschen Bundestages hinterlegt und kann dort von Berechtigten eingesehen 
werden.
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20. Wie viele Angehörige der seit 2021 insgesamt an

a) der Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr Ham-
burg und

b) der Universität der Bundeswehr München

ausgebildeten ausländischen Streitkräfteangehörigen kamen aus Drittlän-
dern (alle Staaten, die weder der EU noch der NATO oder den NATO-
gleichgestellten Staaten angehören; bitte entsprechend den Jahren auf-
listen, vgl. Antwort zu Frage 12 auf Bundestagsdrucksache 19/26309)?

Seit 2021 wurden insgesamt 21 Angehörige ausländischer Streitkräfte, deren 
Staaten nicht der EU, NATO oder den NATO-gleichgestellten Staaten angehö-
ren, an den nachgefragten Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen ausgebil-
det. Die Gesamtzahl verteilt sich wie folgt.

Ausbildungs-
einrichtung 2021 2022 2023 Anmerkung

a) 6 0 0
b) 9 6 0

21. Wie viele Streitkräfteangehörige welcher ausländischen Streitkräfte aus 
Drittländern wurden seit 2021 an

a) der Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr Ham-
burg und

b) der Universität der Bundeswehr München

ausgebildet (bitte entsprechend den jeweiligen Bildungs- und Ausbil-
dungseinrichtungen nach Jahren unter Angabe der Anzahl und Nationali-
tät auflisten, vgl. Antwort zu Frage 13 auf Bundestagsdrucksache 
19/26309)?

Auf die Vorbemerkung der Bundesregierung und die als „VS – Nur für den 
Dienstgebrauch“ eingestufte Anlage wird verwiesen.*

22. Wie viele Angehörige ausländischer Streitkräfte wurden seit 2021 ins-
gesamt an den jeweiligen Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen

a) Schule ABC-Abwehr und Gesetzliche Schutzaufgaben,

b) Logistikschule der Bundeswehr,

c) Zentrum für Verifikationsaufgaben der Bundeswehr,

d) Zentrum Informationsarbeit Bundeswehr,

e) Schule Informationstechnik der Bundeswehr und

f) Zentrum für Geoinformationswesen der Bundeswehr

ausgebildet (bitte entsprechend den Jahren auflisten, vgl. Antwort zu 
Frage 14 auf Bundestagsdrucksache 19/26309)?

Seit 2021 wurden insgesamt 571 Angehörige ausländischer Streitkräfte an den 
nachgefragten Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen ausgebildet. Die Ge-
samtzahl verteilt sich wie folgt.

* Das Bundesministerium der Verteidigung hat die Antwort als „VS – Nur für den Dienstgebrauch“ eingestuft. Die Ant-
wort ist im Parlamentssekretariat des Deutschen Bundestages hinterlegt und kann dort von Berechtigten eingesehen 
werden.
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Ausbildungs-
einrichtung 2021 2022 2023 Anmerkung

a)   9  71 11
b) 140 123 42
c)  43  81  0
d)  10  10  0
e)   8  10 10
f)   0   1  2

23. Wie viele Angehörige der seit 2021 insgesamt an den jeweiligen Bil-
dungs- und Ausbildungseinrichtungen

a) Schule ABC-Abwehr und Gesetzliche Schutzaufgaben,

b) Logistikschule der Bundeswehr,

c) Zentrum für Verifikationsaufgaben der Bundeswehr,

d) Zentrum Informationsarbeit Bundeswehr,

e) Schule Informationstechnik der Bundeswehr und

f) Zentrum für Geoinformationswesen der Bundeswehr

ausgebildeten ausländischen Streitkräfteangehörigen kamen aus Drittlän-
dern (alle Staaten, die weder der EU noch der NATO oder den NATO-
gleichgestellten Staaten angehören; bitte entsprechend der Jahre auf-
listen, vgl. Antwort zu Frage 15 auf Bundestagsdrucksache 19/26309)?

Seit 2021 wurden insgesamt 44 Angehörige ausländischer Streitkräfte, deren 
Staaten nicht der EU, NATO oder den NATO-gleichgestellten Staaten angehö-
ren, an den nachgefragten Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen ausgebil-
det. Die Gesamtzahl verteilt sich wie folgt.

Ausbildungs-
einrichtung 2021 2022 2023 Anmerkung

a) 0 13 1
b) 2 0 3
c) 6 7 0
d) 2 4 0
e) 1 1 3
f) 0 1 0
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24. Wie viele Streitkräfteangehörige welcher ausländischen Streitkräfte aus 
Drittländern wurden seit 2021 an den jeweiligen Bildungs- und Ausbil-
dungseinrichtungen

a) Schule ABC-Abwehr und Gesetzliche Schutzaufgaben,

b) Logistikschule der Bundeswehr,

c) Zentrum für Verifikationsaufgaben der Bundeswehr,

d) Zentrum Informationsarbeit Bundeswehr,

e) Schule Informationstechnik der Bundeswehr und

f) Zentrum für Geoinformationswesen der Bundeswehr

ausgebildet (bitte entsprechend den jeweiligen Bildungs- und Ausbil-
dungseinrichtungen nach Jahren unter Angabe der Anzahl und Nationali-
tät auflisten, vgl. Antwort zu Frage 16 auf Bundestagsdrucksache 
19/26309)?

Auf die Vorbemerkung der Bundesregierung und die als „VS – Nur für den 
Dienstgebrauch“ eingestufte Anlage wird verwiesen.*

* Das Bundesministerium der Verteidigung hat die Antwort als „VS – Nur für den Dienstgebrauch“ eingestuft. Die Ant-
wort ist im Parlamentssekretariat des Deutschen Bundestages hinterlegt und kann dort von Berechtigten eingesehen 
werden.
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